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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Mahlo GmbH & Co. KG 
Stand 19.04.2022 

 
I. Vertragsinhalt 

 
1. Allen Vereinbarungen liegen diese Einkaufsbedingungen zugrunde. Sie gelten 

durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten als anerkannt. 
 
2. Widersprechende Verkaufsbedingungen des Lieferanten werden nicht Bestandteil 

des Vertrages, auch wenn Mahlo GmbH + Co KG ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht. 

 
3. Mündliche Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Schriftform. 
 
II. Unterlagen, Geschäftsgeheimnisse 
 
1. An Zeichnungen und anderen Unterlagen, die dem Lieferanten vorübergehend 

überlassen werden, behält sich Mahlo GmbH + Co KG das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Unterlagen unverzüglich an 
die Mahlo GmbH + Co KG herauszugeben, wenn und soweit der Lieferant seine 
vertraglichen Pflichten gegenüber der Mahlo GmbH + Co KG erfüllt hat. 

 
2. Der Lieferant darf diese Unterlagen Dritten nicht zugängig machen. 

 
3. Der Lieferant ist verpflichtet, der Mahlo GmbH + Co KG die zum Gebrauch, zur 

Montage und zur Reparatur des Vertragsgegenstandes erforderlichen Anleitungen 
und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 

4. Nur die bei Mahlo GmbH + Co KG  ermittelten Gewichte sind für die  Berechnung 
maßgebend. 

 
III. Angebot und Vorarbeit – Vertragsschluss 

 
1. Angebote und Vorarbeiten des Lieferanten erfolgen unentgeltlich. Der Lieferant 

muss auf etwaige Abweichungen der zugrundeliegenden Anfrage bzw. Bestellung 
ohne vorherige Anfrage ausdrücklich hinweisen. Angebotsannahme, Bestellung 
und Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgen  (außer 
Kleinaufträge und Muster). 

 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, Bestellungen der Mahlo GmbH + Co KG innerhalb 

einer Frist von 3 Tagen schriftlich unter Angabe des Liefertermins, des Preises, der 
vorgeschriebenen Spezifikation und der Artikelnummer zu bestätigen. Sofern die 
Bestellung nicht über einen festen Preis lautet bzw. der bestätigte Preis vom 
Bestellpreis abweicht, wird die Mahlo GmbH + Co KG  nur dann verpflichtet, wenn 
diese  nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang der Bestätigung den vom 
Lieferanten in der Annahme genannten Preis beanstandet. 

 
3. Übersendet der Lieferant innerhalb der Frist gem. Abs. 2 keine Bestätigung, behält 

Mahlo GmbH + Co KG sich vor, die Auftragserteilung zu widerrufen oder von einem 
bereits abgeschlossenen Vertrag ohne Kostenübernahme zurück- zutreten. 
Ansonsten gilt die  Bestellung in vollem Umfang als akzeptiert. 

 
4. Der Lieferant ist verpflichtet, Mahlo GmbH + Co KG  im Falle von Produkt- bzw. 

Verfahrensumstellungen in Bezug auf die Lieferung frühzeitig zu informieren. 
 

5. Die vorgeschriebenen Mengen sind einzuhalten. Unterlieferungen werden nicht 
akzeptiert. Überlieferungen werden nur angenommen, wenn hierfür eine 
besondere Vereinbarung besteht. 

 
IV. Preisstellung, Zahlung und Zahlungsbedingungen 
 
1. Rechnungen müssen spätestens 5 Tage nach Versand der Ware der Mahlo GmbH + 

Co KG zugestellt werden. Ausgenommen hiervon sind vereinbarte 
Sammelrechnungen. Rechnungen dürfen nicht dem Vertragsgegenstand beigefügt, 
sondern müssen getrennt übersandt werden. Nicht ordnungsgemäß erstellte 
Rechnungen gelten als nicht erhalten. 

 
2. Die Zahlungsfrist beginnt mit der Ablieferung des Vertragsgegenstandes. Geht 

jedoch die Rechnung des Lieferanten erst nach der Ablieferung des 
Vertragsgegenstandes bei der Mahlo GmbH + Co KG ein, so beginnt die 
Zahlungsfrist erst mit dem Eingangstag der Rechnung. Bei Annahme verfrühter 
Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach dem ursprünglichen Liefertermin. 

 
3. Bei fehlerhafter Lieferung ist die Mahlo GmbH + Co KG berechtigt, die Zahlung 

wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. Bezahlung 
bedeutet keine Anerkennung der Lieferung als vertragsgerecht und fehlerfrei bzw. 
stellt keinen Verzicht auf die Geltendmachung von Mängelrügen oder sonstige aus 
der Lieferung resultierenden Ansprüche dar. 

 
4. Bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Zahlungsfrist ist die Mahlo 

GmbH + Co KG zum Abzug von 3 % Skonto berechtigt. 

 
5. Verzögert sich die Zahlung infolge von Umständen, die auf die nicht ordnungsgemäß 

zugestellte Rechnung zurückzuführen sind, so kann die Mahlo GmbH + Co KG auch für 
die Dauer dieser Verzögerung einen Skontoabzug geltend machen.  

 
6. Verstößt der Lieferant gegen Artikel 138 MwStSystRL, ist die Umsatzsteuer nicht von 

Mahlo GmbH + Co KG zu entrichten. 
 
V. Lieferzeit, Lieferumfang 
 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, den vereinbarten Liefertermin bzw. die vereinbarte 

Lieferfrist einzuhalten und eine voraussichtliche Lieferverzögerung anzuzeigen, sobald 
dies erkennbar ist. Lieferungen vor dem vereinbarten Termin sind nur mit 
Zustimmung der Mahlo GmbH + Co KG möglich. 

 
2. Bei einer Lieferverzögerung des Lieferanten, auch wenn diese Verzögerung vom 

Lieferanten nicht zu vertreten ist, wie z.B. Lieferverzögerung infolge von 
Arbeitskampfmaßnahmen, Streik und/oder Aussperrung, Betriebsstörungen, höhere 
Gewalt, nicht rechtzeitiger oder nicht vertragsgemäßer Selbstbelieferung des 
Lieferanten, ist die Mahlo GmbH + Co KG berechtigt, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Lieferung 
nicht innerhalb der Mahlo GmbH + Co KG gesetzten angemessenen Nachfrist erfolgt. 

 
VI. Versand 
 
Allen Sendungen ist grundsätzlich ein Packzettel und ein Lieferschein mit Angabe 

unserer Bestellnummer beizufügen. Der Lieferant ist verpflichtet, die für uns 
bestimmten Waren so anzufertigen, dass die Bundesbahn oder die Spedition nicht 
berechtigt sind, Haftung für Transportschäden abzulehnen. Der Lieferant ist 
verpflichtet, den preisgünstigsten Weg zu wählen. Kosten für Sondertransporte 
bezahlen wir nur, wenn der Versender unter Nennung der Kosten hierzu unsere 
Genehmigung eingeholt hat. Rollgelder für Abholung und Zustellung werden von uns 
nicht bezahlt. 

 
VII. Erfüllungsort 

 
Wird die Versendung von Lieferanten oder seinen Erfüllungsgehilfen durchgeführt, so 
ist Erfüllungsort der Sitz der Firma Mahlo GmbH + Co KG bzw. der Sitz des 
Zweigbetriebes, an den geliefert bzw. geleistet werden soll. 
 

VIII. Sachmängelgewährleistungsrechte der Mahlo GmbH + Co KG 
 
1. Der Lieferant haftet dafür, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist nach Abschnitt VIII 

dieser Bedingungen kein Fehler an dem Vertragsgegenstand auftritt, der den Wert 
oder die vertragsmäße Gebrauchstauglichkeit des Vertragsgegenstandes aufhebt 
oder mindert. 

 
2. Der Lieferant haftet auch für das Vorhandensein ausdrücklich oder konkludent 

zugesicherter Eigenschaften. 
 

3. Liegt ein Fehler nach Nummer 1 und 2 dieses Abschnittes vor, so kann die Mahlo 
GmbH + Co KG nach ihrer Wahl Nachbesserungen oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache verlangen. Im Falle des Fehlens von zugesicherten Eigenschaften kann die 
Mahlo GmbH + Co KG nach ihrer Wahl auch Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. Ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Lieferanten kann die Mahlo GmbH 
+ Co KG in diesem Falle auch  Ersatz der Folgeschäden verlangen, wenn und soweit 
die Trageweite der Eigenschaftszusicherung das Risiko von Folgeschäden mitumfasst. 

 
4. Handelt es sich bei dem fehlerhaften Teil um ein von einem Dritten an den 

Lieferanten geliefertes Erzeugnis, so ist der Lieferant gegenüber der Mahlo GmbH + 
Co KG nicht berechtigt, seine Haftung primär auf die Abtretung der 
Haftungsansprüche, die ihm gegen den Dritten zustehen, zu beschränken. 

 
5. In Bestellungen der Mahlo GmbH + Co KG ist die Zeichnungsnummer mit dem 

technischen Änderungsindex  angegeben. Der Lieferant ist verpflichtet, die ihm 
vorliegenden Zeichnungen auf Übereinstimmung mit dem in der Bestellung 
angegebenen Änderungsindex zu prüfen. Die Ware muss den in der Bestellung 
genannten Spezifikationen, Zeichnungen und sonstigen Angaben entsprechen und ist 
vom Lieferanten vor Versand darauf zu prüfen.  

 
6. Der Lieferant ist verpflichtet, die Kontroll- und Überwachungspflichten sorgfältig 

wahrzunehmen, insbesondere ist er verpflichtet, die Einhaltung der technischen 
Qualitätsnormen und der vertraglich vereinbarten Eigenschaften durch sorgfältige 
Qualitätskontrollen sicherzustellen. 

 
7. In dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit durch einen Fehler, oder 

im Falle des Verzugs des Herstellers mit der Beseitigung des Fehlers, oder in sonstigen 
Fällen besonderer Eilbedürftigkeit kann die Mahlo GmbH + Co KG den Fehler selbst 
beseitigen  und Ersatz der tatsächlichen angefallenen Kosten verlangen. 
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8. Die gesamten Kosten der Nachbesserung, insbesondere die Transport-, Arbeits-  

und Materialkosten, trägt der Lieferant. 
 

IX. Sonstige Schadensersatzansprüche der Mahlo GmbH + Co KG  
 

1. Die Mahlo GmbH+ Co KG kann einen Ersatz von Schäden, unabhängig ob sie 
unmittelbar an dem Vertragsgegenstand oder mittelbar durch den fehlerhaften 
Vertragsgegenstand entstanden sind, verlangen, wenn der Lieferant Fehler zu 
vertreten hat und hierbei das Integritätsinteresse der Mahlo GmbH + Co KG im 
Vordergrund steht. 

 
2. Der Lieferant hat dabei Vorsatz und jede Fahrlässigkeit des Unternehmens bzw. 

seiner gesetzlichen Organe, seiner leitenden Angestellten und sonstiger 
Erfüllungshilfen, derer er sich bedient, zu vertreten. 

 
3. Wird die Mahlo GmbH + Co KG aufgrund einer fehlerhaften Maschine bzw. 

Anlage in Anspruch genommen, so hat der Lieferant den bei der Mahlo GmbH + 
Co KG entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn und soweit seine Lieferung 
fehlerhaft und für die Schäden ursächlich war. 

 
4. Die Mahlo GmbH + Co KG kann vom Lieferanten die Freistellung von allen 

Mängelbeseitigungspflichten verlangen, die ihr von ihrem Kunden auferlegt 
werden, wenn und soweit der Lieferant durch die Lieferung eine 
haftungsbegründende Fehlerursache gesetzt hat. Das gleiche gilt von allen 
Schadensersatzverpflichtungen der Mahlo GmbH  + Co KG, wenn und soweit der 
Lieferant die Fehlerursache zu vertreten hat. 

 
5. Die Beweislast für das Nicht-Vertretenmüssen trägt in den Fällen dieses 

Abschnittes der Lieferant. 
 
X. Verjährungsfrist 
 
1. Die Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche der Mahlo GmbH + Co 

KG beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Ablieferung des 
Vertragsgegenstandes. 

 
2. Für alle aufgrund der Mängelhaftung gelieferten Ersatzteile oder reparierten 

Teile entsteht eine neue Verjährungszeit von 6 Monaten. Diese Läuft aber 
mindestens bis zum Ablauf der Verjährungsfrist nach Nummer 1 dieses 
Abschnitts. 

 
3. Die Verjährungsfrist wird mit dem Zeitpunkt der Mängelanzeige gehemmt. Die 

Hemmung entfällt erst dann, wenn der Vertragsgegenstand wieder benutzbar 
ist. 

 
4. Die Verjährungsfrist für deliktische Ansprüche der Mahlo GmbH + Co KG wird 

durch diesen Abschnitt nicht berührt. 
 
XI. Materialbeistellungen 

 
Materialbeistellungen bleiben Eigentum der Mahlo GmbH + Co KG. Sie sind 
getrennt zu lagern, zu kennzeichnen und zu verwalten. Die Beistellungen dürfen 
nur für Aufträge der Mahlo GmbH + Co KG verwendet werden. Der 
Auftragnehmer verwahrt die Ware mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns für Mahlo GmbH + Co KG unentgeltlich. Die Ware ist ausreichend 
gegen Feuer, Diebstahl und Wasser zu versichern. 

 
 
 
 
XII. Fertigungsmittel 
 

Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge und sonstige    
Fertigungsmittel, die von Mahlo GmbH + Co KG voll oder anteilig bezahlt 
werden, gehen in dem Maße der Bezahlung in das Eigentum von Mahlo GmbH + 
Co KG über. Insbesondere ist bei den Fertigungsmitteln, die Mahlo GmbH + Co 
KG ganz oder zum Teil bezahlt hat und damit Eigentümer wird, festgelegt, dass 
die Werkzeuge bzw. Modelle kostenlos verwahrt und gepflegt werden sowie 
ausreichend gegen Feuer, Wasser und Diebstahl versichert sind. Die für die 
Eigentumsverschaffung notwendige Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der 
Lieferant die Fertigungsmittel verwahrt. Auf Verlangen müssen Modelle, 
Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel 
jederzeit kostenfrei zurückgegeben werden. Modelle, Matrizen, Schablonen, 
Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, ebenso vertrauliche 
Angaben, die dem Lieferanten vom Besteller zur Verfügung gestellt oder von 
ihm voll bezahlt werden, dürfen nur mit vorheriger schriftlichen Zustimmung des 
Bestellers für Lieferungen an Dritte verwendet werden. 

 
XIII. Gerichtsstand, anwendbares Recht 

 
1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist der 

Hauptsitz der Mahlo GmbH + Co KG. Die Mahlo GmbH + Co KG ist jedoch 
berechtigt, das Gericht am Hauptsitz des Lieferanten anzurufen. 

 
2. Kraft Vereinbarung unterliegt dieses Vertragsverhältnis deutschem Recht. 

 
3. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der sonstigen 
Bestimmungen nicht betroffen, Sie bleiben weiterhin vereinbart. Die 
unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame zu ersetzen, die dem 
beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am ehesten entspricht. Gleiches gilt, 
wenn sich bei Vertragsdurchführung eine ergänzungsbedingte Lücke ergibt. 

 
XIV. Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns 
 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen der Erfüllung des 
Leistungsvertrages zur Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Gesetzes der Regelung eines allgemeinen Mindestlohns vom 
11.08.2014 (Mindestlohngesetz – MiLoG) in der jeweils geltenden Fassung und 
zahlt seinen Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des 
jeweiligen gesetzlichen Mindestlohns. Findet auch für Sub- und 
Nachwuchsunternehmer Anwendung. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

trendsetting   technology.   worldwide 

Quality made 

in Germany 

 

 

Code of Conduct für Geschäftspartner der MAHLO GmbH & Co. KG 
und ihrer Beteiligungsunternehmen 

 
Dieser Code of Conduct definiert die Grundsätze und Anforderungen der MAHLO GmbH & Co. KG und ihrer 
Beteiligungsunternehmen an das eigene Verhalten sowie an Partner, mit denen sie in geschäftlichem Kontakt stehen, bezüglich der 
Verantwortung für Mensch, Gesellschaft und Umwelt. Die MAHLO GmbH & Co. KG und ihre Beteiligungsunternehmen behalten 
sich angemessene Änderungen dieses Code of Conduct vor. In diesem Fall erwarte die MAHLO GmbH & Co. KG und ihre 
Beteiligungsunternehmen von ihren Geschäftspartnern, auch solche angemessenen Änderungen zu akzeptieren. 
 
Die MAHLO GmbH & Co. KG, ihre Beteiligungsunternehmen und der Lieferant erklären hiermit: 
 
• Einhaltung der Gesetze 
- die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten. 
 
• Verbot von Korruption und Bestechung 
- keine Form von Korruption oder Bestechung zu tolerieren oder sich in irgendeiner Weise darauf einzulassen, einschließlich 
jeglicher gesetzeswidriger Beeinflussung der Entscheidungsfindung von Organen, Amtsträgern oder Mitarbeiter(inne)n öffentlicher 
oder privater Körperschaften. 
 
• Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter(innen) 
- die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter(innen) zu respektieren; 
- die Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter(innen) zu fördern, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, 
sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts 
oder Alters; 
- Zwangsarbeit nicht zuzulassen oder zu fördern; 
- eine inakzeptable Behandlung von Mitarbeiter(innen) nicht zu dulden, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche 
Belästigung oder Diskriminierung; 
- für eine faire und angemessene Entlohnung zu sorgen und insbesondere einen gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn zu 
gewährleisten; 
- das im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte Arbeitszeitrecht einzuhalten; 
- im Rahmen geltenden Rechts die Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter(innen) anzuerkennen und Mitglieder von 
Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch zu benachteiligen. 
 
• Verbot von Kinderarbeit 
- keine Mitarbeiter(innen) zu beschäftigen, die nicht mindestens 15 Jahre alt sind. In Ländern, die bei der ILO Konvention 138 unter 
die Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. 
 
• Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter(innen) 
- Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber den Mitarbeiter(innen) zu übernehmen; 
- Risiken einzudämmen und Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu treffen; 
- Schulungen anzubieten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter(innen) die erforderlichen Kenntnisse zum Thema 
Arbeitssicherheit haben; 
- ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem nach OHSAS 18001 oder ein gleichwertiges System aufzubauen oder anzuwenden. 
 
• Umweltschutz 
- den Umweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen Normen und internationalen Standards zu beachten; 
- Umweltbelastungen zu minimieren und den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern; 
- ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder ein gleichwertiges System aufzubauen und anzuwenden. 
 
• Lieferkette 
- die Einhaltung der Inhalte dieses Code of Conduct bei seinen Lieferanten bestmöglich zu sichern und zu fördern; 
- die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den eigenen Lieferanten einzuhalten. 


